
 
 

Einsatzmöglichkeiten für Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst 
Tätigkeiten für Freiwillige 

Tätigkeiten für Freiwillige müssen gut ausgewählt werden, damit Freiwillige mit möglichst geringem Risiko für sich 
selbst und andere und ohne Über- oder Unterforderung ihren Freiwilligendienst ableisten können. Aus diesem 
Grund ist das  Tätigkeitsfeld immer mit dem jeweiligen Bildungsträger des Freiwilligendienstes abzustimmen und 
fester Bestandteil des Anerkennungsverfahrens.  
 
Grundsätzliche Regelungen 
Beim Einsatz der Freiwilligen in der Einsatzstelle ist zu beachten: 

- Tätigkeiten dürfen an Freiwillige immer nur von der zuständigen Fachkraft übertragen werden. Dies kann 
nie pauschal erfolgen, sondern bedarf im Vorfeld einer Beurteilung. 

- Jede Tätigkeit von Freiwilligen bedarf einer intensiven Einarbeitung und regelmäßigen Überprüfung durch 
das zuständige Fachpersonal. 

- Die fachliche Verantwortung, die Steuerungsfunktion und die Aufsichtspflicht liegen immer bei der 
verantwortlichen Fachkraft. 
  

Grundsätzlich nicht erlaubte Tätigkeiten: 
- Nachtdienste 
- die Übertragung der alleinigen Verantwortung für eine Gruppe/Station/Abteilung 
- Grundsätzlich auszuschließen sind außerdem Tätigkeiten, die Freiwillige in ihren individuellen 

Möglichkeiten überfordern oder Klientinnen und Klienten in Gefahr bringen könnten. 
 

Tätigkeiten mit besonderem Augenmerk: 
- Darunter fallen Tätigkeiten die nur dann ausgeführt werden dürfen, wenn der bzw. die Freiwillige persönlich 

geeignet ist und sich sicher fühlt. Sie dürfen nur dann wahrgenommen werden, wenn der bzw. die 
Freiwillige gut eingeführt ist und sich dazu ausdrücklich in der Lage fühlt und bereit erklärt. 

 
Tätigkeitsbereiche 
Die meisten Einsatzfelder bestehen aus einer Vielfalt von Tätigkeiten. Zur besseren Übersicht sind die Tätigkeiten 
in vier übergeordnete Rubriken beschrieben. 

- Pädagogisch-erzieherische Tätigkeiten 
- Medizinisch-pflegerische Tätigkeiten 
- Büro- und Verwaltungstätigkeiten 
- Hauswirtschaftliche/Hausmeisterliche Tätigkeiten 

 
Wie die Mischung von Tätigkeiten im jeweiligen Einsatzbereich konkret aussieht, wird durch eine 
Tätigkeitsbeschreibung 
mit dem Träger bei der Anerkennung des Platzes abgestimmt und ist abhängig von der Art des Einsatzes.  
Im Folgenden sind Hilfstätigkeiten aufgelistet, die Freiwillige zur Unterstützung des Fachpersonals während ihres 
Freiwilligendienstes übernehmen dürfen. Da in allen Einsatzbereichen auch Tätigkeiten vorkommen, die nur von 
Fachpersonal ausgeführt werden dürfen oder Freiwilligen nur unter Aufsicht einer Fachkraft erlaubt sind, werden 
auch 
diese Tätigkeiten genannt, damit sich Einrichtungen daran orientieren können. 
 
Zur Übersicht sind die Tätigkeiten im Folgenden jeweils mit Ampeln gekennzeichnet: 
 

 Grüne Ampel = erlaubte Tätigkeiten 

 Gelbe Ampel = nur unter Aufsicht erlaubte Tätigkeiten bzw. mit besonderem Augenmerk 

 Rote Ampel = nicht erlaubte Tätigkeiten 
 
 
 
 



 - 2 - 

Pädagogisch-erzieherische Tätigkeiten 

 Erlaubte pädagogisch-erzieherische Tätigkeiten  
Die im Anschluss genannten pädagogisch-erzieherischen Tätigkeiten können bei der Arbeit mit Erwachsenen, 
Jugendlichen, mit Kindern, mit Einzelnen oder mit Gruppen in den unterschiedlichen Aufgabenfeldern stattfinden. 
Mithilfe und Unterstützung des Fachpersonals bei: 

- täglicher Arbeit z. B. in der Kita bei Spielangeboten, Basteln, Freispiel 
- Tagesgestaltung 
- Betreuungsaufgaben 
- einfachen pflegerischen Aufgaben 
- den Bereichen Hygiene, Sicherheit, Ordnung 
- Hausaufgabenbetreuung 
- Einüben lebenspraktischer Tätigkeiten (Aufstehen, Anziehen, Körperpflege, Umgang mit Geld, Hilfestellung 

beim Erlernen von Selbstständigkeit) 
- Einzelförderung im Bereich von Spielen und Lernen 
- Vorbereitung und Durchführung kleinerer Projekte unter Anleitung 
- nach Interesse und Fähigkeit der/des Freiwilligen Angebote im kreativen, umweltpädagogischen, 

kulturellen und sportlichen Bereich 
- Planung, Vorbereitung und Durchführung von jahreszeitlichen oder thematischen Veranstaltungen, Festen, 

Elternabenden, Gruppenangeboten und -aktivitäten, Gruppenleiterinnen- bzw. Gruppenleiterschulungen, 
Freizeitangeboten, Ferienmaßnahmen 

- Freizeitgestaltung mit Einzelnen oder kleineren Gruppen 
- Kinderbetreuung bei Veranstaltungen 
- Begleitung bestehender Gruppen (z. B. Jugendgruppen, interkulturelle Frauengruppen und deren Kinder, 

…) 
- Besuchen, Unterstützung und Begleitung bei alten, kranken und behinderten Menschen (Besuchsdienst, 

Nachbarschaftshilfe, …) 
- Unterstützung von Kommunion- und Firmgruppen und Mitgestaltung von Gottesdiensten für 

unterschiedliche Zielgruppen 
- Organisationseigenen, nicht wirtschaftlichen Einrichtungen, z. B. Mithilfe bei Weltladen, Obdachlosentreffs, 

Kindergarten, Tageseinrichtungen, Bibliotheken, Mitarbeit bei Chor, Musikgruppen, Kirchenmusik 
- Unterstützung von Kleiderkammern, Tafelladen, unterstützende Maßnahmen im Flüchtlingsbezug, … 
- Gremienarbeit 
- Teilnahme an Elterngesprächen 
- Teilnahme an Teambesprechungen Dienst- und Fallbesprechungen und ggf. an Supervision  

 

 Pädagogisch-erzieherische Tätigkeiten mit besonderem Augenmerk 
Folgende Tätigkeiten dürfen nur erfolgen, wenn der/die Freiwillige persönlich geeignet ist und sich sicher fühlt 
bzw. unter Aufsicht und Anleitung von Fachkräften: 

- Begleitung Einzelner zu Terminen außerhalb der Einrichtung (auf dem Schulweg, zum Arzt, zu 
Freizeitaktivitäten) 

- Individuelle Begleitung und Integration (z. B. begleitende Hilfe im Kindertagesstatte) 
- Pflegerische Tätigkeiten (wie z. B. Wickeln, …) 

 

 Nicht erlaubte pädagogisch-erzieherische Tätigkeiten 
- Die alleinige Aufsichtspflicht darf nie an eine Freiwillige bzw. einen Freiwilligen übertragen werden 
- Nachtdienste 

 
 

Medizinisch-pflegerische Tätigkeiten 

 Erlaubte medizinisch-pflegerische Tätigkeiten 
In der Pflege ist der Einsatz von Freiwilligen, die nicht über eine pflegerische Ausbildung verfügen, nur dann 
verantwortbar, wenn ihnen arbeitsbegleitend pflegerisches Basiswissen und notwendige Fertigkeiten vermittelt 
werden. Nach den geltenden gesetzlichen Anforderungen darf die medizinische Behandlungspflege nur von 
Pflegefachkräften erbracht werden. Die/der Freiwillige kann im Pflegebereich lediglich die Fachkraft unterstützen. 
Unterstützende Tätigkeiten Maßnahmen im Rahmen der AEDL (Aktivitäten und existentielle Erfahrungen des 
Lebens) bzw. ATL (Aktivitäten des täglichen Lebens)wie Kommunikation, Beschäftigung und soziale Betreuung. 
 

- Beschäftigungen mit Patientinnen und Patienten 
- Patientenbegleitdienste (Spaziergänge, Begleitung zu Untersuchungen und Fachärzten, Einkaufe, …) 
- Hilfe bei Mobilisierung 
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- Hilfe beim An- und Auskleiden der Patientinnen und Patienten 
- Hilfe beim Ausscheiden 
- Mithilfe bei Teil- und Ganzwaschungen bei einem geringen Hilfebedarf, selbstständige Übernahme bei 

einfacher Körperpflege 
- Unterstützung bei einfacher Körperpflege 
- Unterstützung bei der Zahnpflege 
- Hautpflege bei intakter Haut 
- Hilfestellung bei der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme (nicht bei Patienten und Patientinnen mit 

Schluckstörungen und anderen den Schluckvorgang betreffenden Einschränkungen). 
- Einfache Lagerung selbstständig (z. B. Patienten ins Bett bringen) 
- Unterstützung bei Blutdruckmessungen, wenn es sich um Routinekontrollen handelt  
- Unterstützung von Blutzuckermessungen (nach Einweisung)  
- Leeren des Urinbeutels (das Wechseln des Urinbeutels ist nicht erlaubt) 

 

 Medizinisch-pflegerische Tätigkeiten die nur unter Aufsicht und Anleitung einer Fachkraft möglich sind: 
Mithilfe und Unterstützung des Fachpersonals 

- beim Betten/Lagern von Patientinnen und Patienten 
- beim Schneiden der Finger- und Zehennagel (nicht bei Diabetikern) 
- bei der Vorbereitung von Patientinnen und Patienten für Operationen und Untersuchungen 
- beim gemeinsamen Holen und Bringen von Patientinnen und Patienten zum OP/aus dem Aufwachraum 
- Mithilfe bei einfachem Verbandwechsel  
- Vitalzeichenkontrolle (nur bei Routinekontrolle, nicht bei der gezielten Patientenüberwachung. Sofortige 

Weiterleitung der gemessenen Werte an die Fachkraft) 
- Bereitstellung von Inhalationssystemen 
- Weitergabe von Patientinnen bzw. Patienten und Angehörigenbeobachtungen an die verantwortliche 

Pflegefachkraft bzw. an die verantwortliche Ansprechpartnerin bzw. den verantwortlichen Ansprechpartner 
- bei der Gabe von Sondennahrung in speziellen Bereichen 

 
Folgende Tätigkeiten dürfen nur unter Aufsicht und Anleitung erfolgen und nur dann ausgeführt werden, wenn 
der/die Freiwillige persönlich geeignet ist und sich sicher fühlt: 

- Grundpflege Schwerstpflegebedürftiger 
- Unterstützung beim Wechseln von Urinbeuteln 
- Unterstützung bei der speziellen Mundpflege 
- Unterstützung beim Lagern bettlägeriger Bewohner 
- Transport von Patientinnen und Patienten bzw. schwerpflegebedürftigen Bewohnerinnen und Bewohnern 
- Unterstützung bei der Nutzung von Aufstehhilfen/Liften: Badewannenlift, Rutschbrettern 
- Mitbeobachten der Atmung 
- Mitbeobachtung von Körpersekreten 
- Unterstützung bei Bewegungsübungen 

 
Besonders sensible medizinisch-pflegerische Tätigkeiten, die nur dann ausgeführt werden dürfen, wenn der/die 
Freiwillige persönlich geeignet ist und besonders angeleitet, begleitet und reflektiert werden müssen: 

- Einsatz bei verwirrten oder gerontopsychiatrisch veränderten Menschen 
- Mithilfe bei der Pflege und Betreuung Sterbender 
- Mithilfe bei der Versorgung von Verstorbenen 

 

 Nicht erlaubte medizinisch-pflegerische Tätigkeiten 
- Richten, Austeilen und Verabreichen von Medikamenten 
- Wundverbände und Verbandswechsel 
- Ziehen und Wechseln von Kanülen/Braunülen 
- Wechseln von Stomabeuteln 
- Blutabnahmen 
- Alle Injektionen (intramuskulär, intravenös und subcutan) 
- Bereitstellen und Umstecken von Infusionen 
- Katheterisieren und Wechseln von Katheterbeuteln (= arbeiten „am geschlossenen System“) 
- Reinigungs- und Kontrasteinlaufe z. B. beim Röntgen  
- Rasieren zur OP-Vorbereitung 
- Unterstützung beim Schneiden der Finger- und Zehennägel bei Diabetikern 
- Sondennahrung/Wasser verabreichen (z. B. anhangen, anschließen (geschlossenes System wird 

geöffnet), digitale Pumpe einstellen, etc.) 
- Absaugen 
- Alleinige Lagerung von Schwerkranken 
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- Begleitdienste bei verhaltensauffälligen Verwirrten oder schwer psychisch Kranken bzw. gefährdeten 
Patientinnen und Patienten 

- Alleiniges Fahren einer ambulanten Tour 
- Entgegennahme von ärztlichen Anordnungen 
- Beratungsgespräche mit Angehörigen und Auskunftserteilung 
- Übertragung der alleinigen Verantwortung für eine Gruppe/Station/Abteilung 
- Nachdienste 

 
 

Büro- und Verwaltungstätigkeiten 

 Erlaubte Verwaltungs- und Bürotätigkeiten 
Mithilfe bei Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der pädagogischen/pflegerischen oder 
gemeinwesenorientierten Tätigkeit anfallen: 

- Unterstützung bei Organisation, Verwaltung und Service 
- Büro und Verwaltungstätigkeiten: z. B. Telefondienst, Kopierdienst, Verwaltung von Teilnehmendenlisten 
- Im Rahmen der pädagogischen Tätigkeit anfallende und notwendige Arbeiten (Aufräumen nach einer 

Veranstaltung, Bereitstellen von Getränken, Medien, Moderationsmaterial, …) 
- Mithilfe in der Gestaltung von Werbematerial und Veröffentlichungen (Ausschreibungen, 

Veranstaltungsplakate, …) 
 

 Nicht erlaubte Verwaltungs- und Bürotätigkeiten  
- Barkassenverantwortung 
- Alleinige Durchführung/Organisation von internen Freiwilligendienst-Veranstaltungen 

 
 

Hauswirtschaftliche/Haustechnische Tätigkeiten 

 Erlaubte Hauswirtschaftliche/Haustechnische Tätigkeiten 
Mithilfe bei Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der pädagogischen/pflegerischen oder 
gemeinwesenorientierten Tätigkeit anfallen: 

- Unterstützung bei der Zubereitung von Mahlzeiten und der Essensausgabe, Küche in Ordnung halten, 
Spüldienst 

- Mithilfe beim Verteilen der Mahlzeiten, Getränke anreichen, Geschirr einsammeln, Umfeld der Patienten in 
Ordnung halten 

- Unterstützung bei den Mahlzeiten: Hilfestellung beim Essen 
- Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner bei selbstständiger Durchführung hauswirtschaftlicher 

Aufgaben 
- Im Rahmen der pädagogischen Tätigkeit anfallende und notwendige Arbeiten (Aufräumen nach einer 

Veranstaltung, Bereitstellen von Getränken, Medien) 
- Wohn- und Arbeitsumfeld in Ordnung halten 
- Kleine Hilfeleistungen z. B. Tee oder Kaffee zubereiten oder kleine Mahlzeiten richten 
- Kleine Reparatur-, Renovierungs- oder Wartungsarbeiten 
- Gartenarbeiten 
- Jahreszeitliche Tätigkeiten wie Rasen mähen, Laub kehren 
- Pfortendienst 
- Kleine Mahlzeiten kochen, Essen wärmen 
- Einkaufen, Reinigung des Lebensbereiches 
- Hilfe im Haushalt 

 

 Hauswirtschaftliche/Haustechnische Tätigkeiten mit besonderem Augenmerk 
Tätigkeiten, die nur dann ausgeführt werden dürfen, wenn der/die Freiwillige persönlich geeignet ist und sich sicher 
fühlt: Sie dürfen nur dann wahrgenommen werden, wenn der/die Freiwillige gut eingeführt ist und sich dazu 
ausdrücklich in der Lage fühlt und bereit erklärt. 

- Fahrdienste 
- Umgang mit Maschinen 

 Nicht erlaubte Hauswirtschaftliche/Haustechnische Tätigkeiten 
- Beaufsichtigung und Übertragung von Verantwortung für Produktionsmaschinen 
- Nachtdienste 


